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Antrag auf Förderung 
 privater Gebäudemodernisierungen im förmlich festgelegten 

Sanierungsgebiet Historischer Stadtbereich „Altstadt Linz am Rhein“ 
und  

Antrag auf sanierungsrechtliche Genehmigung  
nach § 144 Abs. 1 BauGB 

 

 

 Erst-Antrag 

 Antrag auf Vertragsänderung/Anpassung 

 

 

1. Objektangaben  
 

 

1.1 Antragsteller 

  

Name, Vorname:   _____________________________________________ 
 

Straße, Hausnummer:  _____________________________________________ 
 

PLZ, Wohnort:   _____________________________________________ 
 

Telefon-Nr. / Fax / E-Mail:  _____________________________________________ 

 

 

1.2 Antragsobjekt/Sanierungsgrundstück  

 

Straße, Hausnummer:  _____________________________________________ 
 

Gemarkung, Flur:  _____________________________________________ 
 

Flurstücks-Nummer(n): _____________________________________________ 
 

Baujahr ca.:    _____________________________________________ 

 

Einzeldenkmal?  _____________________________________________ 
 

Eigentümer:   _____________________________________________ 

 

    _____________________________________________ 

 

    _____________________________________________ 

 

 

1.3 Genaue Beschreibung der Maßnahmen bzw. Vorhaben, für die Fördermittel 

beantragt werden (mindestens 3 Gewerke). Bitte die Maßnahmen stockwerksbezogen 

darstellen. Ggfs. dazu ein gesondertes Blatt beifügen. 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

 

Allgemeine Hinweise: 

 
Grundlage für private Förderungen ist die vom Stadtrat der Stadt am 11.5.2016 beschlossene 

Modernisierungsrichtlinie. Diese wird zusammen mit diesem Antrag bei der 

Sanierungsberatung ausgehändigt. 

 

Der vollständig ausgefüllte Antrag mit Anlagen dient der Prüfung der grundsätzlichen 

Förderfähigkeit des Vorhabens. Nach weiterer Prüfung durch den Sanierungsbeauftragten 

wird über eine Mittelbewilligung entschieden.  

 

Für genehmigungspflichtige Vorhaben nach der Landesbauordnung ist eine 

Baugenehmigung bei der unteren Bauaufsichtsbehörde einzuholen. Für nach der 

Landesbauordnung genehmigungsfreie Vorhaben ist eine Genehmigung nach der 

Gestaltungssatzung der Stadt Linz am Rhein einzuholen. In jedem Fall sind eine 

Stellungnahme/Genehmigung der Denkmalschutzbehörde und eine 

Sanierungsgenehmigung der Stadt einzuholen. Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit der 

unteren Bauaufsichtsbehörde bzw. der unteren Denkmalpflegebehörde der Kreisverwaltung 

Neuwied in Verbindung. Alle benötigten Genehmigungen sind dem Antrag beizufügen. 

 

Mit den Bauarbeiten bzw. dem Vorhaben darf erst nach Unterzeichnung der 

Modernisierungsvereinbarung und der sonstigen erforderlichen Genehmigungen 

begonnen werden.  

 

Ausnahmsweise kann auf schriftlichen Antrag mit schlüssiger Begründung einem 

vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt werden. 

 

2. Ergänzende Angaben zum Bestand und den vorgesehenen Maßnahmen  
 

Um die Voraussetzungen für eine Förderung im Rahmen der Stadtsanierung bzw. zur 

steuerlichen Geltendmachung der Kosten für private Instandsetzungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen prüfen zu können, benötigen wir von Ihnen ergänzende 

Angaben zu Ihrem Gebäude und den vorgesehenen Maßnahmen. Die nachstehend 

aufgeführten Unterlagen werden einer noch zu schließenden Modernisierungsvereinbarung als 

Anlage und Bestandteil beigefügt.  

 

Dem Antrag sind zwingend folgende Unterlagen beizufügen:  
 

  aktueller, amtlich beglaubigter Grundbuchauszug (Grundbuchamt)  
 

  Lageplan mit Einzeichnung Antragsobjekt (Katasteramt)   
 

  Beratungsprotokoll des Sanierungsbeauftragten 
 

  Allgemeine Beschreibung der Ziele der Instandsetzung / Modernisierung  



3 

 

 sowie des Nutzungskonzeptes auf gesondertem Blatt  

 

  Kostenschätzungen (Unternehmerangebote) oder alternativ eine Kostenberechnung nach  

 DIN 276  durch einen Architekten (Vorkalkulation)  

 - für Instandsetzung und Modernisierung der Außenhaut, und ggfls. 

 - für die Instandsetzung und Modernisierung des Gebäudeinneren 

 

  Finanzierungsplan (Darstellung wie die Sanierungskosten getragen werden sollen) 
 

  Angaben zu bisher durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen mit Kosten  
 

  Zustimmung/Stellungnahme der Denkmalpflegebehörde  

 Baugenehmigung bei genehmigungspflichtigen Vorhaben 

 Sanierungsgenehmigung der Stadt Linz am Rhein 

 

  Erklärung zur privaten Modernisierungsmaßnahme (Seite 4) 

 

  Ergänzende Pflichtangaben  

 

• Vorsteuerabzugsberechtigt?  Ja □, Umsatzsteuer- ID: _________________

     Nein □ 

Ist der Antragsteller vorsteuerabzugsberechtigter Unternehmer, sind nur 

Nettobaukosten berücksichtigungsfähig. Sofern der Unternehmer selbst 

Sanierungsarbeiten durchführt, können nur die Nettobaukosten, bereinigt um den 

Gewinnzuschlag, anerkannt werden. 

 

• Grundfläche des Sanierungsgebäudes in m² __________________  

 

• Gesamtanzahl der Wohn-/Gewerbeeinheiten : ________/__________ 
 

davon zur Sanierung vorgesehene:   ________/__________ 

 

• Nutzfläche Wohn-/Gewerbeeinheiten in m²: ________/__________ 
 

davon zur Sanierung vorgesehene Flächen: ________/__________ 

 

• Durchführungszeitraum    __________________ 
 

• sind Bauabschnitte geplant?    __________________ 
 

• sind Eigenleistungen geplant?    __________________ 

      Wenn ja, in welchen Gewerken?   __________________________________ 

       _________________________ 

       _________________________ 

       _________________________ 
(Eigenleistungen werden nur mit 12,00 €/Std. berücksichtigt. Die Eigenleistungen  

dürfen maximal 30  des Gesamtsanierungsaufwandes betragen.) 

 

 

…………………………., den ………………  …………………………… 

        (Unterschrift Antragsteller) 
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Erklärung zur privaten Modernisierungsmaßnahme 

 

Eigentümer/-in 

 

PLZ/Ort 

 

Straße/Haus-Nr. 

 

Angaben zum Objekt / Anschrift 

 

 
1  Ich versichere, dass ich neben der Gewährung eines 

Kostenerstattungsbetrages aus Städtebaufördermitteln keine anderen 

Förderprogramme für die Modernisierung und Instandsetzung des vorstehend 

genannten Objektes in Anspruch genommen habe und auch nicht in Anspruch 

nehmen werde. 

 
1 Ich habe/werde2 neben der Gewährung eines Kostenerstattungsbetrages aus 

Städtebaufördermitteln andere Förderangebote für die Modernisierung und 

Instandsetzung des vorstehend genannten Objektes in Anspruch 

genommen/nehmen2. 

 

 

___________________________   ______________   _______________ 
Bezeichnung Förderprogramm Zuschuss od. Darlehen Höhe des Zuschusses, 

  ggf. Tilgungszuschusses 

 

___________________________   ______________   _______________ 
Bezeichnung Förderprogramm Zuschuss od. Darlehen Höhe des Zuschusses, 

  ggf. Tilgungszuschusses 

 

Diese Erklärung ist Bestandteil meines Antrages vom ___________. 

 

 

 
___________________  ____________  _________________________ 
                     Ort            Datum                   Unterschrift (Eigentümer/in) 

 
1  Zutreffendes bitte ankreuzen 
2  Unzutreffendes bitte streichen 



Antrag auf Abrechnung des Kostenerstattungsbetrages für die private 

Instandsetzung und Modernisierung eines Gebäudes im Sanierungsgebiet 

„Altstadt Linz“ 
 

Anschrift des Sanierungsgebäudes:  _________________________________ 
      (Straße, Haus-Nr.) 
 
Antragsteller/Eigentümer:   _________________________________ 
      (Vorname, Name) 
      _________________________________ 
      (Wohnanschrift) 
      _________________________________ 
      (Telefon/E-Mail) 
 
 
Abschluss Modernisierungsvereinbarung:  _________________________________ 
       (Datum Vertragsschluss) 
 
Zustimmung  vorzeitiger Maßnahmenbeginn:  _________________________________ 
       (Datum Zustimmung) 

 
I. Kurzbeschreibung der durchgeführten Maßnahmen: 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

II. Bei mehrjährigen Baumaßnahmen: 
 

Maßnahme Begonnen am Beendet am 

   

   

   

 
III. Wohn-/Nutzflächen 
 

Vor Beginn der Baumaßnahmen:  Wohnfläche _____m²/Nutzfläche ______ m² 
 
Nach Beendigung der Baumaßnahmen:  Wohnfläche _____m²/Nutzfläche ______m² 
 

IV. Kostenaufstellung 
 
Die Kosten sind nach Gewerken oder Bauteilen (z. B. Einbau Zentralheizung) zu ordnen und laufend 
zu nummerieren. Skonti und sonstige Abzüge sind vom Rechnungsbetrag abzusetzen. Bei Bedarf 
weitere Blätter beifügen. 
 

□ Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt 

□ gegenüber der Finanzbehörde geltend gemachte Umsatzsteuer: ________________€ 



Lfd.  
Nr. 

Rechnungs-
steller 

Gewerk/ 
Bauteil 

Arbeits- 
Beginn 

Arbeits- 
Ende 

Rechnungs- 
betrag 

Zahlungs- 
betrag 

Zahlungs- 
datum 

        
        

        
        

        
        

        

        
        

        
        

        

        
        

        
        

        
        

        

        
        

Gesamtbetrag   ----------- 
 
Es sind sämtliche Originalbelege beizufügen. Diese verbleiben für die Dauer der Aufbewahrung bei 
der Abrechnungsstelle.  
 

V. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 
 
Falls Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln (z. B. Denkmalpflege, KFW-Zuschüsse, ISB-Tilgungszuschüsse) 
gewährt bzw. beantragt wurden, sind diese aufzulisten: 
 

Zuschussgeber Baumaßnahme Bewilligungsdatum Betrag Auszahlungsdatum 

     

     

     

 
Anlagen: Originalbelege 
 
 
____________________________   _____________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift Antragsteller) 
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Muster – Vereinbarung 

über die Durchführung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 

 

Zwischen der Gemeinde  

 

vertreten durch       

 

      -nachfolgend „Gemeinde“ genannt 

 

und 

 

Name       

Adresse       

 

      -nachfolgend „Eigentümer/-in“ genannt 

 

wird folgende Modernisierungsvereinbarung geschlossen: 

 

Präambel 

 

Das Grundstück des Eigentümers/der Eigentümerin in  

Straße/Platz: 

Gemarkung        Flur        Flurstücks-Nr(n)       

Grundbuch        Band        Blatt         

 

liegt in dem Gebiet der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „     „. 

 

      -nachfolgend „Erneuerungsgebiet“ genannt 

 

Nach der städtebaulichen Rahmenplanung ist das aufstehende Gebäude als modernisie-

rungs- und instandsetzungsbedürftig ausgewiesen. Das Gebäude weist nach seiner inneren 

und äußeren Beschaffenheit in einer objektiven Gesamtbetrachtung Missstände und Mängel 

im Sinne des § 177 BauGB auf, deren Beseitigung oder Behebung im öffentlichen Interesse 

liegt und durch Modernisierung oder Instandsetzung möglich ist.  

 

§ 1 

Vertragsgegenstand 

 

(1) Der/Die Eigentümer/-in verpflichtet sich, an dem oben bezeichneten Gebäude auf dem 

o.g. Grundstück die in der Maßnahmenbeschreibung aufgeführten Modernisierungs- 

und Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen. 

 

(2) Die Gemeinde verpflichtet sich, die Maßnahme nach Maßgabe dieser Modernisierungs-

vereinbarung zu fördern. 

 

§ 2  

Grundlagen 

 

Der Vereinbarung liegen nachfolgend genannte Unterlagen zugrunde, die zugleich Bestanteil 

dieser Vereinbarung sind: *1 

 

- Amtlich beglaubigter Auszug aus dem Grundbuch (Anlage 1), 

- Auszug aus der Flurkarte des Liegenschaftskatasters (Anlage 2), 

- Maßnahmenbeschreibung (Anlage 3), 

 
*1 streichen, sofern die Anlagen nicht benötigt werden oder nicht vorgelegt werden müssen und Anlagen anpassen 
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- Ggf. Bauentwurf Maßstab 1:100 mit Leistungsverzeichnis (Anlage 4), 

- Nachweis von Bedarf u. Wirtschaftlichkeit, ggf. „Modernisierungsgutachten“ (Anlage 5), 

- Kostenschätzung nach der DIN 276 (Anlage 6), 

- Ggf. Bescheinigung wg. Sozialklausel (Anlage 7), 

- Ermittlung des pauschalierten Kostenerstattungsbetrages (Anlage 8), 

- Ggf. Vergleichsberechnung nach Jahresmehrertrag oder -gesamtertrag (Anlage 9), 

- Ggf. Zustimmung zum vorzeitiger Vorhabenbeginn (Anlage 10) 

- Vorläufiger Finanzierungsplan (Anlage 11), 

- Stellungnahme des Sanierungsträgers/Beraters/Sanierungsstelle o.ä. (Anlage 12), 

- Ggf. Zustimmung/Stellungnahme der Denkmalschutzbehörde (Anlage 13), 

- Richtlinie zur Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an 

privaten Gebäuden im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme (nachfolgend:  

Mod.-Richtlinie) (Anlage 14), 

- Allgemeine Nebenstimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)  

-Teil 1/Anlage 3 zu § 44 Abs1 VV- LHO (Anlage 15). 

 

§ 3 

Kostentragung und Förderung 

 

(1) Der/Die Eigentümer/-in trägt die Gesamtkosten der Modernisierungs- und Instand-

setzungsmaßnahmen in Höhe von       €. Nach Abzug von pauschal 10 v.H. für unter-

lassene Instandhaltung ergeben sich berücksichtigungsfähige Modernisierungs- und In-

standsetzungskosten in Höhe von       €. 

*2 Hierin sind Eigenleistungen in Höhe von       € (      h x 10 €/h) enthalten, die  

30 v.H. der sonstigen berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten nicht übersteigen. 

 

(2) Die Gemeinde beteiligt sich daher an den berücksichtigungsfähigen Modernisierungs-

und Instandsetzungskosten nach Abs. 1 durch die Gewährung eines grundsätzlich nicht 

rückzahlbaren pauschalierten Kostenerstattungsbetrages in Höhe von       % dieser 

Kosten, hier:       €. 

Dieser Betrag wird vorläufig festgesetzt.  

Bei einer Überschreitung der in Abs. 1 genannten vorkalkulierten Kosten besteht unter 

Ausnahme des § 6 Abs. 7 und 8 der beigefügten Mod.-Richtlinie kein Anspruch auf eine 

höhere Förderung. Bei Unterschreitung dieser vorkalkulierten Kosten erfolgt eine anteili-

ge Ermäßigung. 

 

(3) *3 Vor dem Hintergrund des Gebäudes, welches wegen seiner geschichtlichen, künstle-

rischen oder städtebaulichen Bedeutung (insbes. denkmalgeschützte Gebäude) erhal-

ten bleiben soll, wird die Gemeinde den Kostenerstattungsbetrag um       % (max. 10 

v.H.) der berücksichtigen Gesamtkosten erhöhen. Der Höchstbetrag nach § 6 Abs. 3 der 

Mod.-Richtlinie bleibt unberührt. 

 

(4) *4 Die Voraussetzung für die Anwendung der Sozialklausel nach § 6 Abs. 6 der Mod.-

Richtlinie der Gemeinde zur Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungs-

maßnahmen an privaten Gebäuden innerhalb des Erneuerungsgebietes „     “ wird 

nicht erfüllt. 

 

(5) Der/Die Eigentümer/-in versichert, dass er/sie von anderer Seite keine Zuschüsse, die 

der Finanzierung der ausgeführten Baumaßnahmen dienen, beanspruchen kann.  

(*5 Ansonsten sind die sonstigen Zuschüsse zu benennen.) 

 

 
*2 optional: steht im Ermessen der Gemeinde; Verweis auf § 12 Abs. 3 Mod.-Richtlinie; streichen, sofern unzutreffend 

*3 optional: steht im Ermessen der Gemeinde; Verweis auf § 5 Abs. 5 Mod.-Richtlinie; streichen, sofern unzutreffend 

*4 optional: steht im Ermessen der Gemeinde; streichen, sofern nicht relevant 

*5 entbehrlich, sofern keine sonstigen Zuschüsse gewährt werden 
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(6) Der endgültige Kostenerstattungsbetrag ergibt sich nach Durchführung der Maßnahme 

und des von der Gemeinde überprüften Verwendungsnachweises. Der endgültige Kos-

tenerstattungsbetrag wird durch einseitige Erklärung der Gemeinde Bestandteil dieser 

Vereinbarung. 

 

(7) Weitere Einzelheiten zur Höhe und Ermittlung des Kostenerstattungsbetrages ergeben 

sich aus § 6 der Mod.-Richtlinie. 

 

§ 4 

Zahlungsweise des pauschalierten Kostenerstattungsbetrages 

 

Unter Verweis auf § 7 der Mod.-Richtlinie wird der pauschalierte Kostenerstattungsbetrag 

grundsätzlich in 2 Teilbeträge ausgezahlt. 

 

§ 5 *6 

Sicherung der Zuwendung  

 

Die dem/der Eigentümer/-in zu gewährende Zuwendung beläuft sich auf       €, so dass 

die dingliche Sicherung der dem/der Eigentümer/-in gewährten Zuwendung durch Eintragung 

einer Grundschuld im Grundbuch an rangletzter Stelle zugunsten der Gemeinde geboten ist. 

 

§ 6 

Durchführung 

 

(1) *7 Der/Die Eigentümer/-in versichert, dass er/sie mit der Durchführung der Maßnahme 

noch nicht begonnen hat.  

*8 Der/Die Eigentümer/-in hat auf der Grundlage der Zustimmung zum vorzeitigen Vor-

habenbeginn der       vom       mit der Durchführung der Maßnahme begonnen. 

 

(2) Werden ggf. erforderliche Genehmigungen versagt oder kommt man vor Baubeginn zur 

Erkenntnis, dass die vertraglich vorgesehenen Modernisierungs- und Instandsetzungs-

maßnahmen objektiv nicht durchgeführt werden können, haben die Vertragspartner das 

Recht, vom Vertrag zurückzutreten. 

 

(3) Die Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind innerhalb von 2 Jahren 

nach Abschluss der Modernisierungsvereinbarung zu beenden. Die Gemeinde kann 

diese Frist ggf. angemessen verlängern. 

 

(4) Ein Abweichen des/der Eigentümers/-in von den in der Modernisierungsvereinbarung 

vorgesehenen Maßnahmen bedarf der vorherigen Einwilligung der Gemeinde. 

 

(5) Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zur Durchführung wird auf § 9 der Mod.-Richtlinie ver-

wiesen. 

 

§ 7 

Besondere Pflichten des/der Eigentümers/-in 

 

(1) Nach Nr. 3.1 ANBest-P besteht für den/die Eigentümer/-in insbesondere die Verpflich-

tung zur Beachtung der geltenden Bestimmungen bei der Vergabe öffentlich geförderter 

Bauvorhaben, wenn die Zuwendung (Kostenerstattungsbetrag) oder bei der Finanzie-

rung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 100.000 € be-

trägt. Hierzu zählen insbesondere die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 

 
*6 Streichen, sofern unzutreffend; bei Kostenerstattungsbeträgen über 50.000 € ist eine dingliche Sicherung geboten.  

    (ggf. §§ anpassen) 

*7 *8 Unzutreffendes streichen 
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(VOB), die Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen (VOL), 

die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) (vgl. Ziffer 3.2.2). Ferner 

sind dann auch die Bestimmungen für die bevorzugte Berücksichtigung bestimmter Be-

werber bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu beachten. 

 

(2) Gem. der Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in 

Rheinland-Pfalz“ vom 24.04.2014 (MinBl. 2014, S. 48) ist die Vergabe von Bauleistun-

gen an General- und Totalübernehmer nicht zulässig (Ziffer 6.3.1) und die Auftrags-

vergabe an General- und Totalunternehmer grundsätzlich nicht zulässig (Ziffer 6.3.2). 

 

(3) Sofern der/die Eigentümer/-in ein Betrieb oder Unternehmen ist, sind zudem die gesetz-

lichen Bestimmungen gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen zu 

beachten. Dieser Modernisierungsvereinbarung ist dann eine Erklärung des Eigentü-

mers/der Eigentümerin über die subventionserheblichen Tatsachen beigefügt. In diesem 

Zusammenhang wurde der/die Eigentümer/-in auf seine Offenbarungspflicht hingewie-

sen. 

 

(4) Der/Die Eigentümer/-in hat dafür Sorge zu tragen, dass bei der Durchführung des Vor-

habens Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht illegal beschäftigt werden. Werden 

zur Erfüllung des Verwendungszwecks Aufträge erteilt, erklärt der/die Eigentümer/-in, 

dass er/sie den Auftragnehmer vertraglich verpflichtet, keine illegal Beschäftigten einzu-

setzen. 

 

(5) Die Grundsätze des barrierefreien Bauens sind zu beachten. Sie sind dann beachtet, 

wenn die Baumaßnahmen den Bestimmungen der Landesbauordnung entsprechen. 

 

(6) Für die Dauer der Vertragsbindung (grds. 10 Jahre nach Abschluss der Modernisie-

rungsvereinbarung) ist der/die Eigentümer/-in gegenüber der Gemeinde, den Aufsichts-

behörden und dem Rechnungshof Rheinland-Pfalz über alle Umstände auskunftspflich-

tig, die für diese Vereinbarung von Bedeutung sind. 

 

(7) Weitere Pflichten des/der Eigentümers/-in ergeben sich aus § 10 der Mod.-Richtlinie. 

 

§ 8  

Nebenabreden - Vertragsänderungen 

 

(1) Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 

 

(2) Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. 

 

§ 9 

Unwirksamkeit 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, berührt dieses nicht die 

Gültigkeit des übrigen Vertragsinhalts. Der/Die Eigentümer/-in und die Gemeinde verpflichten 

sich, im Wege einer Vereinbarung solche Bestimmungen zu ersetzen. 

 

§ 10 

Rechtsnatur, Streitigkeiten aus dem Vertrag 

 

(1) Die Vertragspartner gehen davon aus, dass dieser Vertrag seiner Rechtsnatur nach ein 

öffentlich-rechtlicher Vertrag ist. Für Streitigkeiten aus dem Vertrag ist deshalb die Ver-

waltungsgerichtsbarkeit zuständig. 

 

(2) Der Vertrag entbindet nicht von den Vorschriften des Baugesetzbuches. Das Recht der 

Gemeinde zur Ausübung hoheitlicher Befugnisse bleibt unberührt. 
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(3) Im Übrigen wird auf § 11 der Mod.-Richtlinie verwiesen. 

 

§ 11 

Salvatorische Klausel 

 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelun-

gen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksamen Bestim-

mungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und 

wirtschaftlich entsprechen. 

 

§ 12 

Einkommenssteuerrechtliche Hinweise  

 

Die Inanspruchnahme von erhöhten Herstellungs- oder Anschaffungskosten bei Gebäuden 

in Sanierungs- und städtebaulichen Entwicklungsgebieten nach § 7h EStG sowie die Rege-

lung über den Abzug von Erhaltungsaufwand nach § 11a EStG an solchen Gebäuden setzt 

eine Bescheinigung der Gemeinde voraus. Entsprechendes gilt für Steuerbegünstigung nach 

§ 10f EStG bei zu eigenen Wohnwecken genutzten Gebäuden in Sanierungs- und städte-

baulichen Entwicklungsbereichen. Gemäß der Bekanntmachung des Ministeriums des In-

nern und für Sport vom 16.04.1998, veröffentlicht im Ministerialblatt der Landesregierung von 

Rheinland-Pfalz Nr. 5 vom 15.05.1998, S. 131 ff. sind die Richtlinien über die Erteilung von 

Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7h, 10f und 11a EStG -Bescheinigungsrichtlinie- bei 

der Erteilung der vorgenannten Steuerbescheinigung anzuwenden (Download-Link: 

www.add.rlp.de/icc/ADD/med/d33/d33402e8-2a8c-4101-33e2-dc13e9246ca9,11111111-

1111-1111-1111-111111111111.pdf). 

Insbesondere kann auf der Grundlage dieses Vertrages nicht abgeleitet werden, dass z.B. 

die einzelnen Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in steuerrechtlicher Hin-

sicht bescheinigungsfähig wären. Auch sind nur die tatsächlichen Aufwendungen ohne die 

eigene Arbeitsleistung des Eigentümers/der Eigentümerin oder der Arbeitsleistung unentgelt-

licher Beschäftigter steuerrechtlich bescheinigungsfähig. Für die steuerrechtliche Bescheini-

gung von Aufwendungen ist eine Zustimmung zum vorzeitigen förderunschädlichen Vorha-

benbeginn ohne Belang.  

Das Einkommenssteuerrecht und die Bescheinigungsrichtlinien stellen ausschließlich auf 

den Zeitpunkt des rechtsverbindlichen Abschlusses der Modernisierungsvereinbarung und 

der förmlichen Festlegung des Sanierungs- oder Entwicklungsgebietes ab. 

 

§ 13 

Ausfertigung des Vertrages 

 

Der Vertrag ist in 4 Exemplaren ausgefertigt. Der/Die Eigentümer/-in, die Gemeinde und die 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion erhalten je eine Ausfertigung. Eine weitere Ausferti-

gung verbleibt als Ersatz bei der Gemeinde. 

 

 

 

(Ort, Datum)       (Ort, Datum)       

 

 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

(Unterschrift Eigentümer/-in)    (Unterschrift Gemeinde) 

http://www.add.rlp.de/icc/ADD/med/d33/d33402e8-2a8c-4101-33e2-dc13e9246ca9,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf
http://www.add.rlp.de/icc/ADD/med/d33/d33402e8-2a8c-4101-33e2-dc13e9246ca9,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf


 
 
 

Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7h, 10f, 11a 
Einkommensteuergesetz (EStG) 

 

 
Anlagen 

1. Pläne Bestand 
2. Pläne mit Eintragung der Maßnahmen 
3. Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot oder Vereinbarung 
4. Originalrechnungen (Schlussrechnungen) 

 
 

Antragsteller  

Name, Vorname:      ,       Wohnsitzfinanzbehörde:       

Anschrift:       

Telefon:       
 

 

 Eigentümer  sonstiger Bauberechtigter  Vertreter des Eigentümers oder eines sonstigen Bauberechtigten 
 (Vollmacht ist beigefügt) 

 
 

1. Die Maßnahmen wurden durchgeführt an einem Gebäude (Gebäudeteil, der ein selbständiges unbewegliches 
Wirtschaftsgut ist, einer Eigentumswohnung oder im Teileigentum stehenden Räumen) 

 

 in einem Sanierungsgebiet  in einem städtebaulichen Entwicklungsgebiet 
 

Adresse des Objekts, bei einem Gebäudeteil zusätzlich genaue Beschreibung 

      

      

      

      

      

 

 

2. Bezeichnung der Maßnahme:         
in Übereinstimmung mit Anlage 2 

 

 
3. Abschluss bei mehrjährigen Baumaßnahmen 

 
 

Lfd. Nr. Maßnahme begonnen (Jahr) beendet (Jahr) 

                        

                        

                        

                        

 

 

3a.  Wohn-/Nutzflächen 

 

       Vor Beginn der Baumaßnahmen:  Wohnfläche       qm  Nutzfläche       qm 

       Nach Beendigung der Baumaßnahmen: Wohnfläche       qm  Nutzfläche       qm 

 

 

 

 

4. Aufstellung der Kosten 

Die Kosten sind nach Gewerken oder Bauteilen (z.B. Einbau Zentralheizung) zu ordnen und laufend zu nummerieren. Skonti 



und sonstige Abzüge sind vom Rechnungsbetrag abzusetzen. Bei Bedarf weitere Blätter beifügen. 
 

Lfd.  

Nr. 

Rechnungs-

datum 

Kurzbezeichnung 

von Gewerk oder 

Bauteil 

Abschluss 

der 

Maßnahme 

Rechnungs-

betrag 

Zahlungs-

betrag 

Zahlungs-

datum 

in Position 

enthaltene 

Außenanlagen 

Prüfvermerk 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Übertrag                        

  Gesamt:                      

 

 Wegen Insolvenz des Bauträgers ist die Vorlage der Schlussrechnung nicht möglich (Gutachten eines Bausachverständigen 
     sowie Nachweis/Beleg für Insolvenz sind beigefügt). 

 

 Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt. 

 

 An die Finanzbehörde abgeführte Umsatzsteuer nach § 13 UStG:       € (Nachweise sind beigefügt) 

 

 

5. Funktionsträgergebühren im Sinne des BMF-Schreibens vom 20. Oktober 2003 [BStBl l 2003 S. 546] 
 

Gebühren/Kosten für 
Rechnungs-

datum 
Rechnungs-

betrag 
Zahlungs-

betrag 
Zahlungs-

datum 

Zinsen der Zwischen- und Endfinanzierung                         

Vorauszahlungen von Schuldzinsen                         

Zinsfreistellungsgebühren                         

Damnum, Disagio, Bearbeitungs- und Auszahlungsgebühren                         

Kosten der Darlehenssicherung                         

Garantie- und Bürgschaftsgebühren im Zusammenhang mit 
der Vermietung bzw. Finanzierung 

                        

Gebühren im Zusammenhang mit der Zwischen- bzw. 
Endfinanzierung 

                        

Gebühren für die Vermittlung des Objekts oder Eigenkapitals 
und des Treuhandauftrags 

                        

Abschlussgebühren                         

Courtage, Agio, Beratungs- und Bearbeitungsgebühren 
sowie Platzierungsgarantiegebühren 

                        

Kosten der Konzeptionserstellung und Prospektprüfung                         

Treuhandgebühren und Baubetreuungskosten                         

Preissteigerungs-, Kosten- bzw. Vertragsdurchführungs- 
Garantiegebühren 

                        

Vergütungen für Steuer- und Rechtsberatung                         

Beiträge zu Sach- und Haftpflichtversicherungen                         

Sonstiges                         

                         

                         

 

 



6. Generalübernehmerverträge 
 

 ja  nein 

 

Wenn ja, dann 

a)  Eigentümer kauft nur die Sanierungsleistung (nur Kaufpreis angeben: Angaben zu 4. und 5. sind nicht erforderlich) 

b)  Gesamtkauf eines Grundstücks mit Sanierung (Angaben zu 4. und 5. sind erforderlich) 

c)  Kauf von Eigentumswohnung von einem Bauträger  

 

Liegt ein Tatbestand der Fallgruppen b) oder c) vor, sind lediglich die erklärten und dem Grunde nach vom Bauamt geprüften 
Kosten zu bescheinigen. Die Zuordnung dieser Aufwendungen zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens, den 
Anschaffungskosten des Altgebäudes bzw. den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG, den 
Herstellungskosten bzw. Modernisierungsaufwendungen oder den sofort abzugsfähigen Werbungskosten/Betriebsausgaben 
nimmt die zuständige Finanzbehörde vor. 

 

 

7. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 

Falls Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln (z.B. Städtebauförderung) 
gewährt worden sind, bitte hier auflisten. 

 

Zuschussgeber Baumaßnahme 
Datum der 

Bewilligung 
Betrag 

Datum der 

Auszahlung 

                              

                              

                              

                              

 
 
 

 

Gesamt:        € 

 

Summe der Kosten (Nr. 4)       € 

abzüglich Summe der Zuschüsse (Nr. 7)       € 

Insgesamt:       € 

 
 
 

 

     ,       

 Ort, Datum  I Unterschrift  
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Anlage 1 
!
!
Muster für einen Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7 h, 10 f, 11 a Einkommensteuergesetz (EStG)  
!

Anlagen 

1. Pläne Bestand 
2. Pläne mit Eintragung der Maßnahmen 
3. Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot oder Vereinbarung 
4. Originalrechnungen (Schlussrechnungen) 

!
Antragsteller  

Name, Vorname        Wohnsitzfinanzbehörde:  

Anschrift 

Telefon 
!
!

Eigentümer sonstiger Bauberechtigter Vertreter des Eigentümers oder eines sonstigen Bauberechtigten 
(Vollmacht ist beigefügt) 

!
!

1. Die Maßnahmen wurden durchgeführt an einem Gebäude (Gebäudeteil, der ein selbstständiges 
unbewegliches Wirtschaftsgut ist, einer Eigentumswohnung oder im Teileigentum stehenden Räumen) 

!
in einem Sanierungsgebiet in einem städtebaulichen Entwicklungsbereich 

!
Adresse des Objekts, bei einem Gebäudeteil zusätzlich genaue Beschreibung 

!

!

!

!

!
!
!

2. Bezeichnung der Maßnahme:                                                                         
in Übereinstimmung mit Anlage 2 
 
 

3. Abschluss bei mehrjährigen Baumaßnahmen 
 

!

Lfd. Nr. Maßnahme begonnen (Jahr) beendet (Jahr) 

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !
!
!

3a.  Wohn-/Nutzflächen 
 
       Vor Beginn der Baumaßnahmen:  Wohnfläche qm  Nutzfläche qm 
       Nach Beendigung der Baumaßnahmen: Wohnfläche qm  Nutzfläche qm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 31. März 2016 Nr. 3

Lfd. 
Nr. 

Rechnungs- 
datum 

Kurzbezeichnung 
von Gewerk oder 

Bauteil 

Abschluss der  
Maßnahme  

Rechnungs- 
betrag 

Zahlungs-
betrag 

Zahlungs-
datum  

in Position 
enthaltene 
Außenanlagen 

Prüfvermerk 

! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
Übertrag ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !

!

Gebühren/Kosten für Rechnungs-
datum 

Rechnungs-
betrag 

Zahlungs-
betrag 

Zahlungs- 
datum 

  
  

Zinsen der Zwischen- und Endfinanzierung   

  
  
  

Vorauszahlung von Schuldzinsen   

  
  
  

Zinsfreistellungsgebühren   

  
  
  

Damnum, Disagio, Bearbeitungs- und Auszahlungsgebühren   

  

  
  

Kosten der Darlehenssicherung   

  
  
  

Garantie- und Bürgschaftsgebühren im Zusammenhang mit der 
Vermietung bzw. Finanzierung 

  

  

  
  

Gebühren im Zusammenhang mit der Zwischen- bzw. 
Endfinanzierung 

  

  

  
  

Gebühren für die Vermittlung des Objekts oder  Eigenkapitals 
und des Treuhandauftrags 

  

  

  
  

Abschlussgebühren   

  
  
  

Courtage, Agio, Beratungs- und Bearbeitungsgebühren sowie  
Platzierungsgarantiegebühren 

  

  

  
  

Kosten der Konzeptionserstellung und 
Prospektprüfung 

  

  
  
  

Treuhandgebühren und Baubetreuungskosten   

  
  
  

Preissteigerungs-, Kosten – bzw. Vertragsdurchführungs-
Garantiegebühren 

  

  
  
  

Vergütungen für Steuer- und Rechtsberatung   

  
  
  

Beiträge zu Sach - und Haftpflichtversicherungen   

  
  
  

Sonstiges   

  
  
  

   

  
  
! !

   

! !

!

4. Aufstellung der Kosten 

Die Kosten sind nach Gewerken oder Bauteilen (z.B. Einbau Zentralheizung) zu ordnen und laufend zu nummerieren. Skonti und 
sonstige Abzüge sind vom Rechnungsbetrag abzusetzen. Bei Bedarf weitere Blätter beifügen. 

!
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 

 

 

Gesamt 

!
 

            Wegen Insolvenz des Bauträgers ist die Vorlage der Schlussrechnung nicht möglich (Gutachten eines Bausachverständigen)  

 

sowie  

            Nachweis/Beleg für Insolvenz sind beigefügt). 

            Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt  

 

   An die Finanzbehörde abgeführte Umsatzsteuer nach § 13b UStG: ……….! (Nachweise sind beigefügt) 

 

5. Funktionsträgergebühren im Sinne des BMF-Schreibens vom 20. Oktober 2003 [BStBl l 2003 S. 546] 
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6. Generalübernehmerverträge 
 

ja                 nein    

 

Wenn ja, dann 

a)  Eigentümer kauft nur die Sanierungsleistung (nur Kaufpreis angeben: Angaben zu 4. und 5. sind nicht erforderlich) 

b)  Gesamtkauf eines Grundstücks mit Sanierung (Angaben zu 4. und 5. sind erforderlich) 

c)  Kauf von Eigentumswohnung von einem Bauträger  

 

Liegt ein Tatbestand der Fallgruppen b) oder c) vor, sind lediglich die erklärten und dem Grunde nach vom Bauamt geprüften 
Kosten zu bescheinigen. Die Zuordnung dieser Aufwendungen zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens, den 
Anschaffungskosten des Altgebäudes bzw. den Anschaffungskosten im Sinne des § 7 h Absatz 1 Satz 3 EStG, den 
Herstellungskosten bzw. Modernisierungsaufwendungen oder den sofort abzugsfähigen Werbungskosten/Betriebsausgaben nimmt 
die zuständige Finanzbehörde vor. 

 

 

7. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 

Falls Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln (z.B. 
Städtebauförderung) gewährt worden sind, bitte hier auflisten. 

!
Zuschussgeber Baumaßnahme Datum der Bewilligung Betrag 

! 
Datum der Auszahlung 

! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
!

!

Gesamt 

!
Summe der Kosten (Nr. 4) 

abzüglich  Summe der Zuschüsse (Nr. 7)  

Insgesamt 

!

!

 Ort, Datum  I Unterschrift 

!
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Anlage 2 
!

!

Muster für die Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7 h, 10 f, 11 a Einkommensteuergesetz (EStG)  
!

!

Anlagen 
Pläne zur Rückgabe 
Rechnungsaufstellung 
Originalrechnungen (Schlussrechnungen) 

!

!

Sehr geehrte 

 

 

!

!

!

(Die Bescheinigungsbehörde) bestätigt, dass das Gebäude (der Gebäudeteil, der ein selbstständiges unbewegliches Wirtschaftsgut ist, die 
Eigentumswohnung oder die im Teileigentum stehenden Räume) 
 

(Genaue Adresse des Objekts, bei Gebäudeteilen zusätzlich genaue Beschreibung:)  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

 

!

in einem durch Sanierungssatzung vom .................. förmlich festgelegten Sanierungsgebiet belegen ist. 
!

!

in einem durch 

! am .............. rechtsverbindlich gewordene Rechtsverordnung der Landesregierung nach § 53 StBauFG oder 

!

! gemeindliche Satzung nach §§ 6 und 7 BauGB-MaßnahmenG vom .............. 

!

! gemeindliche Satzung nach § 165 Abs. 6 BauGB 
!

förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsbereich belegen ist. 
!

!

An dem Gebäude sind durchgeführt worden: 
!

o  Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB 
o  Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB 
o  Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines Gebäudes dienen, das wegen seiner 

!

 geschichtlichen 
 künstlerischen oder 
 städtebaulichen 

!

Bedeutung erhaltenswert ist. 
 
 

Der Durchführung der Maßnahme lag zugrunde:  

Modernisierungsgebot vom .................. 
Instandsetzungsgebot vom ................. 

!

!

eine Vereinbarung zwischen dem Antragsteller und der Gemeinde vom ...................... 
!

!

Die hieran in der Zeit vom …. bis …. durchgeführten Maßnahmen (konkrete Bezeichnung/Beschreibung der Baumaßnahme) 

haben zu Aufwendungen von .......... ! einschließlich         /ohne Umsatzsteuer  geführt.          
!

!

Die Aufwendungen sind in dem anliegenden Verzeichnis der Kosten, das Bestandteil dieser Bescheinigung ist, gekennzeichnet. Die Kosten 
sind durch die Originalrechnungen nachgewiesen worden. Die Baumaßnahmen wurden vor Beginn mit der Gemeinde abgestimmt. 

!

!

Die Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Die Finanzbehörde prüft weitere 
steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere die Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebsausgaben, a ls  Werbungskosten oder 
w i e  Sonderausgaben und die Zugehörigkeit der Aufwendungen zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7 h Absatz 1 Satz 3 EStG oder zu 
den Herstellungskosten,  zum Erhaltungsaufwand oder zu den nicht abziehbaren Kosten. 

!

!

Zu den bescheinigten Aufwendungen gehören Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren und/oder Gewinnaufschläge des Bauträgers, die 
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Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Begünstigt ist nur der Anteil, der nach den Feststellungen der 
Finanzbehörden zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7 h Absatz 1 Satz 3 EStG oder den Herstellungskosten gehört, die auf die 
begünstigten Baumaßnahmen entfallen. 
 
Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendungen, Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des Bauträgers, die 
Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Davon ist jedoch nur der Anteil begünstigt, der nach den Feststellungen des 
Finanzamtes zu den Anschaffungskosten i. S. d. § 7 h Absatz 1 Satz 3 EStG oder den Herstellungskosten gehört, die auf die begünstigte 
Baumaßnahmen entfallen. 
 
 

Für die durchgeführte Baumaßnahme ________________________(konkrete Baumaßnahme/Beschreibung der Maßnahme) wurden aus öffentlichen 
Mitteln 

!
Zuschüsse von insgesamt !     gewährt, davon wurden  
bewilligt !    am   ,  ausgezahlt !    am   

 
bewilligt !    am  ,  ausgezahlt !    am   

 
!

keine Zuschüsse gewährt. 

Werden solche Zuschüsse nach Ausstellung der Bescheinigung bewilligt, wird diese entsprechend geändert und der Finanzbehörde Mitteilung 
hiervon gemacht. Im Übrigen bleibt der Empfänger verpflichtet, für die Maßnahme vereinnahmte oder bewilligte Zuschüsse aus öffentlicher Kasse 
in seiner Steuererklärung der Finanzbehörde anzugeben, da sie zu einer Minderung der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen führen. 

 

 

Es liegt eine Nutzungserweiterung oder Umnutzung vor.  

Aus folgenden Gründen ist sie ausnahmsweise förderfähig (vgl. Tz. 3.2. der Bescheinigungsrichtlinien): 
___________________________________________________________________________________!

___________________________________________________________________________________!

___________________________________________________________________________________!

___________________________________________________________________________________!

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Ergänzende Bemerkungen: 

 

Diese Bescheinigung dient zur Vorlage bei der Finanzbehörde (und ist gebührenpflichtig).  

Rechnung  und Überweisungsformular liegen bei. 

 

 

-Rechtsbehelfsbelehrung-  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 


